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von Exportverträgen mitzuwirken. Die Verhandlungs
beauftragten des Exportbetriebes sind bevollmächtigt, 
verbindliche Erklärungen, die für und gegen den Ex
portbetrieb wirken, abzugeben.

(2) Die Bedingungen des Exportvertrages einschließ
lich des anzuwendenden Rechts sind für den Export
betrieb verbindlich. Der Außenhandelsbetrieb ist ver
pflichtet, den Exportbetrieb unverzüglich von dem Ab
schluß und den Bedingungen des Exportvertrages zu 
unterrichten und ihm eine Kopie des Exportvertrages 
zu übergeben.

§20
(1) Will der Außenhandelsbetrieb im Exportvertrag 

vom Exportkommissionsvertrag und den Angeboten ab
weichende Vereinbarungen treffen, so hat er die Zu
stimmung des Exportbetriebes einzuholen, sofern nicht 
die Möglichkeit der Abweichung zwischen den Partnern 
vereinbart wurde.

(2) Ein von den Vereinbarungen des Exportkommis
sionsvertrages oder einem Angebot abweichender Ex
portvertrag ist für den Exportbetrieb verbindlich, 
auch wenn er die Zustimmung zur Abweichung nicht 
erteilt hat. Das gilt nicht, wenn die Abweichung für 
den Exportbetrieb zur Unmöglichkeit der Leistung 
führt.

(3) Der Exportbetrieb hat einen von den vereinbar
ten Bedingungen abweichenden Exportvertrag unver
züglich nach Kenntnisnahme, spätestens jedoch inner
halb von 10 Tagen, zurückzuweisen, wenn ihm die Lei
stung unmöglich ist.

(4) Der Außenhandelsbetrieb ist verpflichtet, dem 
Exportbetrieb den Schaden zu ersetzen, der ihm durch 
den Abschluß eines von den Vereinbarungen des Ex
portkommissionsvertrages oder einem Angebot abwei
chenden Exportvertrages entsteht, es sei denn, der 
Exportbetrieb hat der Abweichung zugestimmt.

§21
Sicherung des Kaufpreises

Die Gefahr für den Eingang des Kaufpreises trägt der 
Außenhandelsbetrieb. Er ist verpflichtet, beim Ab
schluß des Exportvertrages die Zahlungsfähigkeit des 
Käufers zu prüfen und die Zahlung zu sichern.

§22
Informationspflicht

(1) Die Partner sind verpflichtet, sich über den Stand 
der beiderseitigen Verpflichtungen, insbesondere über 
die Ergebnisse der Marktforschung, der Foschung und 
Entwicklung, der Marktvorbereitung, Marktpflege und 
Marktbearbeitung, über die Entwicklung des Kunden
dienstes und den Stand der Vorbereitung und des Ab
schlusses von Exportverträgen gegenseitig zu infor
mieren. Eine Informationspflicht über die Ergebnisse 
der Forschung und Entwicklung besteht für den Ex
portbetrieb nur, soweit diese für die Außenwirtschafts
tätigkeit erforderlich ist.

(2) Form und Termine einer gegenseitigen umfassen
den Information sind vertraglich zu vereinbaren.

§23
Verantwortlichkeit für die Erfüllung 

des Exportkommissionsvertrages
(1) Die Partner sind für die Erfüllung des Export

kommissionsvertrages verantwortlich. Die Partner sind 
verpflichtet, sich nach den Rechtsvorschriften über die 
materielle Verantwortlichkeit gegenseitig denjenigen 
Schaden zu ersetzen, der durch die Nicht- oder nicht
gehörige Erfüllung des Exportkommissionsvertrages 
entsteht.

(2) Die Partner können für die Verletzung bestimm
ter Verpflichtungen Vertragsstrafen oder Preissanktio
nen vereinbaren.

§24
Durchsetzung von Forderungen

(1) Der Außenhandelsbetrieb ist verpflichtet, die 
sich aus dem Exportvertrag ergebenden Rechte ein
schließlich der Geltendmachung von Ansprüchen ord
nungsgemäß wahrzunehmen und unberechtigte An
sprüche abzuwehren. Er hat dem Exportbetrieb das 
Erlangte herauszugeben.

(2) Der Außenhandelsbetrieb ist insbesondere ver
pflichtet, den Exportbetrieb von Ansprüchen des Käu
fers oder gegen den Käufer zu unterrichten und ihn zur 
Stellungnahme aufzufordern. Der Exportbetrieb ist 
berechtigt und auf Verlangen des Außenhandelsbetrie
bes verpflichtet, an einem schiedsgerichtlichen oder 
gerichtlichen Verfahren mitzuwirken. An gerichtlichen 
oder außergerichtlichen Vergleichen muß der Export-

j betrieb mitwirken.
(3) Wird über den Anspruch durch ein Schiedsgericht 

oder ein Gericht bzw. durch Vergleich entschieden, so 
kann der Exportbetrieb nicht einwenden, der Streit

I sei unrichtig entschieden oder nicht ordnungsgemäß ge- 
j führt worden. Das gilt nicht, wenn der Außenhandels

betrieb ihn nicht zur Mitwirkung aufgefordert oder die 
vom Exportbetrieb zur Verfügung gestellten Angriffs
oder Verteidigungsmittel nicht vorgetragen hat.

(4) Für die Verjährung von Ansprüchen aus der Ver
letzung des Exportvertrages gilt § 110 Abs. 3 Satz 2 
des Vertragsgesetzes.

§25
Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsverordnung tritt mit ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.

(2) Sie gilt auch für alle abgeschlossenen Verträge, 
die nach dem 1. Januar 1969 zu erfüllen sind. Wirt
schaftsverträge, die vor Inkrafttreten dieser Durchfüh
rungsverordnung abgeschlossen wurden, sind, soweit 
erforderlich, entsprechend den vorstehenden Bestim
mungen zu verändern.

Berlin, den 5. Februar 1969
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
S t о p h 

Vorsitzender
Der Minister 

für Außenwirtschaft 
S o l l e
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